
Wo im folgenden – aus Gründen der leichteren  

Lesbarkeit – nur männliche Personenbezeichnungen 

 verwendet  werden, sind darunter stets auch die 

 entsprechenden  weiblichen Bezeichnungen zu verstehen.
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Es gelten die Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen sowie ergänzend 
die nachfolgend aufgeführten Berufs-
gruppen gemäss Art. 20 AVB:

Berufsgruppe N.
Bauherrenberater und 
Bauherrentreuhänder

Versichert ist die Tätigkeit als Bauher-
renberater und Bauherrentreuhänder.

20.N.1
Diese umfasst auch:

•	 Formulierung	und	Erarbeitung	von	
Bedürfnis- und Lösungsstrategien;

•	 Überwachung,	periodische	Berichter-
stattung und kaufmännische und 
administrative Beratung der Bauherr-
schaft;

•	 Beschaffen	und	Einholen	von	Stand-
ortanalysen, Rentabilitätsstudien und 
Umzugsplanungen;

•	 Mitwirken	(Vertretung	des	Bauherrn)	
bei Vergabeverfahren;

•	 Mitwirken	bei	der	Ausarbeitung	und	
beim Abschluss von Verträgen;

•	 Kommunikation	mit	Dritten	(z.B.	
Behörden, Nachbarn, Öffentlichkeits-
arbeit	usw.);

•	 Vertretung	des	Bauherrn	an	Bausit-
zungen und bei der Abnahme des 
Bauwerkes; 

•	 Wahrung	bzw.	Überwachung	der	
Mängelrechte	und	Überprüfung	der	
Garantiearbeiten;

•	 in	Abänderung	von	Art.	7.11	AVB	 
die Besorgung von bargeldlosen 
Überweisungen,	die	als	Nebenver-
pflichtung zu einem einzelnen  
Mandat	erfolgt.	

Diese umfasst zusätzlich die Tätigkeit 
als:

•	 Liquidator	nach	SchKG,	hoheitlich	
eingesetzter	Sachwalter	sowie	aus-
seramtlicher	Konkursverwalter	(in	
Abänderung	von	Art.	7.5	lit.	e)	AVB).

20.N.2
In	Abänderung	von	Art.	7.24	AVB	
besteht Versicherungsschutz, sofern 
der Versicherungsnehmer nachweislich 
für den Abschluss von Bauwesen- und/
oder Bauherrenhaftpflichtversicherun-
gen beauftragt wurde und dem verse-
hentlich	nicht	nachgekommen	ist.	Für	
solche	Schäden	hat	der	Versicherungs-
nehmer den vertraglich vereinbarten 
Selbstbehalt,	in	jedem	Fall	aber	 
CHF	10‘000,	zu	tragen.	Der	Versiche-
rungsschutz	für	solche	Schäden	ist	auf	
die vertraglich vereinbarte Versiche-
rungssumme,	im	Maximum	aber	auf	
CHF	1‘000‘000	(Sublimite),	beschränkt.	
Kein	Versicherungsschutz	besteht	für	
Vorschussleistungen, die ein allfälliger 
Bauversicherer unter seinem Versiche-
rungsvertrag gewährt hätte.

20.N.3
Nur aufgrund besonderer Vereinbarung 
versichert ist die Tätigkeit als:

•	 Liquidator	nach	OR/ZGB;

•	 Liquidator,	Sachwalter	und	ausser-
amtlicher	Konkursverwalter	von	 
Publikumsgesellschaften sowie multi-
nationalen Unternehmen.

Nicht versichert sind in Ergänzung von 
Art.	7	AVB:

20.N.4
Ansprüche	für	Schäden	aus	planender,	
bau- oder montageleitender bzw. in 
diesem Zusammenhang überwachen-
der oder bauausführender Tätigkeit.

20.N.5
Ansprüche	für	Schäden	aus	der	Über-
schreitung	von	Kostenvoranschlägen	
und	Krediten,	aus	der	Nichteinhaltung	
vereinbarter	Termine	und	Fristen	sowie	
aus zugesagten Eigenschaften und Leis-
tungen.

20.N.6
Schäden,	die	durch	Wertschwankun-
gen,	Kursverluste	und/oder	ungenü-
gende Rendite im Zusammenhang mit 
anvertrauten Geldern oder im Zusam-
menhang mit der Bau- und Anschlussfi-
nanzierung entstanden sind.

20.N.7
Ansprüche	für	Schäden	aus	mangelhaf-
ter rechtlicher Beurteilung oder Bera-
tung.

20.N.8
Ansprüche im Zusammenhang mit der 
Beratung und Umsetzung im Umwelt-
bereich. Ausgenommen ist die reine 
Beratung im Zusammenhang mit 
Umweltstrategien.
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für Bauherrenberater und Bauherrentreuhänder

Allgemeine	Versicherungsbedingungen	(AVB)	gem.	Art.	20	AVB


